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Liebe Freundinnen und Freunde, 

 

die Corona-Krise ist eine riesige Herausforderung für die EU und Deutschland. 

Zunächst ist die Pandemie eine humanitäre Tragödie. Allein in Deutschland 

sind bislang mehr als 3 Millionen Menschen an Covid-19 erkrankt, über 

80.000 Menschen sind gestorben. Die Corona-Krise ist aber auch eine wirt-

schaftliche Herausforderung. In der EU ist das BIP im vergangenen Jahr stärker 

eingebrochen als während der Finanzkrise.  

 

Europa hat auf diese Krise eine entschlossene Antwort gegeben, die der Größe 

der Herausforderung gerecht wird: Mit dem 750 Mrd. € umfassenden europäi-

schen Aufbaufonds „Next Generation EU“ und dessen größtem Ausgaben-

instrument – der Aufbau- und Resilienzfazilität (ARF) – hat die EU den Grund-

stein gelegt, um gemeinsam gestärkt aus der Krise hervorzugehen. Die Bun-

deskanzlerin hatte gemeinsam mit dem französischen Staatspräsidenten 

Macron den Grundstein für die Einigung gelegt und unter deutscher EU-

Ratspräsidentschaft die Verhandlungen zu einem erfolgreichen Ergebnis ge-

führt.  

 

Die ARF steht für europäische Solidarität und eine nachhaltige wirtschaftliche 

Erholung, die Europa auf den digitalen und grünen Wandel vorbereitet. Ein 

Großteil der Mittel wird an die ökonomisch besonders betroffenen Mitglied-

staaten gehen. Deutschland erhält Mittel aus der ARF in Höhe von rd. 

26 Mrd. € (in laufenden Preisen). Der Bundesregierung war in den Verhand-

lungen wichtig, dass es sich dabei um ein einmaliges, zeitlich, in der Höhe und 

dem Zweck nach begrenztes Kriseninstrument handelt, nicht um den Einstieg 

in eine Fiskalunion. Die Bundesregierung hat in den Verhandlungen zur ARF 

zudem Wert darauf gelegt, dass mit den nationalen Aufbauprogrammen das 
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Ziel verfolgt wird, zukunftsweisende Reformen in den Mitgliedstaaten anzu-

stoßen.  

 

Die Bundesregierung hat in dieser Woche den Deutschen Aufbau- und Resi-

lienzplan (DARP) verabschiedet. Die Europäische Kommission schreibt dem 

DARP eine Vorbildfunktion zu. Im Zentrum des DARP stehen Investitionen in 

Klimaschutz und Digitalisierung. Die von KOM vorgegebene Klimaquote 

(mind. 37%) und Digitalquote (mind. 20%) werden mit ca. 40% für klimabezo-

gene Ausgaben bzw. mehr als 50% für Digitalisierungsausgaben klar erfüllt. 

Zudem setzt der DARP wichtige Impulse zur Stärkung der sozialen Teilhabe, 

für ein pandemieresilientes Gesundheitssystem, für eine moderne öffentliche 

Verwaltung und für den Abbau von Investitionshemmnissen. Der DARP baut 

auf den Maßnahmen des umfangreichen Konjunktur- und Zukunftspakets der 

Bundesregierung vom 3. Juni 2020 auf. Dieses bildete die Grundlage dafür, dass 

Deutschland die wirtschaftlichen Auswirkungen der Krise rasch überwinden 

kann. Zusätzlich leistet es wichtige Impulse für Investitionen in zentrale Zu-

kunftsbereiche wie die Digitalisierung. 

 

Mit der anliegenden Zusammenfassung können Sie sich einen Überblick über 

die Maßnahmen der DARP verschaffen. Der gesamte deutsche Aufbauplan 

findet sich unter www.bundesfinanzministerium.de/darp. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Helge Braun  

http://www.bundesfinanzministerium.de/darp
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Der Deutsche Aufbau- und Resilienzplan 

Die Bundesregierung hat in den vergangenen Monaten in engem Austausch zwischen den Res-
sorts, mit den Ländern und der EU-Kommission die Elemente des Deutschen Aufbau- und 
Resilienzplans (DARP) entwickelt. Deutschland stehen aus der Aufbau- und Resilienzfazilität 
(ARF) – dem größten Ausgabeninstrument von „Next Generation EU“ – Mittel von ca. 25 Mil-
liarden Euro zu. Viele der im DARP enthaltenen Maßnahmen, wie Teile der Nationalen Was-
serstoffstrategie, die Ausweitung der energetischen Gebäudesanierung und die Digitalisierung 
der Bildung sowie der Abbau von Investitionshemmnissen kommen auch den Ländern und 
Kommunen zugute.  
 
Der DARP umfasst sechs Schwerpunktbereiche:  

I. Klimapolitik und Energiewende: Mit einem Anteil von gut 40 Prozent am Gesamtvolumen 
des DARP ist dieser Bereich der quantitativ bedeutendste Schwerpunkt und übertrifft das Ziel 
der EU, dass mindestens 37 Prozent der ARF-Mittel in den Klimaschutz fließen sollen. Mit den 
Mitteln des DARP wird Deutschland die Wasserstoff-Forschung ausbauen und den Unterneh-
men den Übergang in die Wasserstoff-Wirtschaft erleichtern. Deutschland wird die Mittel des 
DARP zudem nutzen, um weitergehende Maßnahmen für eine klimafreundliche Mobilität um-
zusetzen. Hier kommt der Elektromobilität die zentrale Rolle zu. Deutschland wird insbeson-
dere den Kauf von elektrisch angetriebenen Personenkraftwagen, Bussen und Schienenfahrzeu-
gen durch zusätzliche Kaufanreize fördern und den Ausbau der Ladesäulen-Infrastruktur vo-
rantreiben. Mit einem umfassenden Bundesprogramm fördert die Bundesregierung zudem den 
Um- und Neubau privater und öffentlicher Bauten auf einem Energieeffizienz-Niveau, das deut-
lich über den gesetzlichen Mindeststandards liegt.  

II. Digitalisierung der Wirtschaft und Infrastruktur: Das Thema Digitalisierung durchzieht 
den gesamten DARP. Insgesamt tragen über 50 Prozent der Ausgaben zum digitalen Wandel 
bei. Somit wird die europäische Mindestquote von 20 Prozent weit übertroffen. Die erfolgreiche 
Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft wird künftig ein noch wichtigerer Erfolgsfak-
tor im internationalen Standortwettbewerb sein. In Deutschland werden wir mit der Datenstra-
tegie der Bundesregierung einen wichtigen Beitrag leisten. Die Strategie wird datengetriebene 
Innovationen fördern und die Bereitstellung und verantwortungsvolle Nutzung von Daten ver-
bessern. Die Digitalisierung der Schiene wird mit dem Schnellläuferprogramm vorangetrieben, 
das Stellwerks- und Bahnübergangstechnik durch Sicherungsanlagen der neuesten digitalen 
Generation ersetzt. Das Investitionsprogramm Fahrzeughersteller/Zulieferindustrie fördert In-
vestitionen sowie Forschung und Entwicklung in neue Produktionsanlagen und Industrie 4.0.  

III. Digitalisierung der Bildung: Nicht erst die Corona-Krise hat offengelegt, dass Deutsch-
land im Bereich digitaler Bildung vor erheblichen Herausforderungen steht. Das betrifft sowohl 
die Endgeräteinfrastruktur und Plattformen als auch die zu deren Nutzung nötigen Kompeten-
zen. Die digitale Bildungsoffensive soll die Möglichkeiten und Potenziale der Digitalisierung 
für den Einzelnen und die Gesellschaft auszuschöpfen helfen, gerechte Bildungschancen unab-
hängig von Elternhaus und Herkunft eröffnen und den zukünftigen Arbeitsmarkterfolg aller 
jungen Menschen befördern. Deutschland nutzt damit die durch die ARF bereit gestellten Mittel 
gezielt, um Arbeitskräfte auf den digitalen Wandel vorzubereiten, den Strukturwandel aktiv zu 
unterstützen und so die soziale und territoriale Konvergenz zu erhöhen. 
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IV. Stärkung der sozialen Teilhabe: Wir wollen mit den Mitteln aus dem DARP die soziale 
Teilhabe stärken, z.B. durch den massiven Ausbau der Kinderbetreuungsinfrastruktur, das Pro-
gramm „Ausbildungsplätze sichern“ sowie das kürzlich beschlossene Programm zur „Unter-
stützung von Schülerinnen und Schülern mit pandemiebedingten Lernrückständen“ im Rahmen 
des „Aktionsprogramms Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“. Zudem hat die 
Bundesregierung für das Jahr 2021 eine „Sozialgarantie“ ausgesprochen, mit der die Sozialver-
sicherungsbeiträge bei maximal 40 Prozent stabilisiert werden. Dies stützt die Einkommen der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und stärkt die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen.  

V. Pandemieresilientes Gesundheitssystems: Die Bundesregierung wird als Teil des DARP 
u.a. den Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst unterstützen. Dieser umfasst die perso-
nelle, digitale und technische Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Das Zukunftspro-
gramm Krankenhäuser hat zum Ziel, notwendige Investitionen in moderne Notfallkapazitäten 
sowie eine bessere digitale Infrastruktur zu fördern. Mit einem Volumen von 3 Milliarden Euro 
ist dies die größte Einzelmaßnahme im DARP. Durch Förderung einer beschleunigten For-
schung und Entwicklung dringend benötigter Impfstoffe gegen SARS-CoV-2 trägt der DARP 
auch zur akuten Bekämpfung der Pandemie bei.  

VI. Moderne öffentliche Verwaltung und Abbau von Investitionshemmnissen: Wir werden 
die Verwaltungs- und Genehmigungsverfahren für öffentliche und private Investitionen verbes-
sern. Weiterer Schwerpunkt des DARP ist daher der Abbau von Investitionshemmnissen in 
Deutschland. Mit dem Onlinezugangsgesetz wird ein flächendeckendes digitales Verwaltungs-
angebot in Deutschland geschaffen. Diese großangelegte Reform soll insbesondere die nutzer-
freundliche und rechtssichere Digitalisierung von Verwaltungsleistungen ermöglichen. Wir 
werden zudem den Ausbau der Beratungsleistungen der Agentur PD – Berater der öffentlichen 
Hand GmbH voranbringen. Zielgruppe der Maßnahme ist dabei insbesondere die kommunale 
Verwaltung. Die Beratungsleistungen der PD zielen vor allem darauf ab, die Passgenauigkeit 
von Förderprogrammen durch eine stärkere Einbindung der Zuwendungsempfänger zu erhö-
hen.  

 

Grenzüberschreitende Projekte 

Über ausgewählte Maßnahmen des Konjunkturprogramms hinaus möchte die Bundesregierung 
die durch die ARF bereit gestellten Mittel auch für zusätzliche Maßnahmen nutzen. Wir planen 
insbesondere drei von Deutschland und Frankreich gemeinsam initiierte „Wichtige Projekte 
von gemeinsamem europäischem Interesse“ (Important Projects of Common European Interest, 
IPCEI) in den Bereichen Wasserstoff, Mikroelektronik und Kommunikationstechnologien so-
wie Cloud und Datenverarbeitung. Sie stehen neben Frankreich und Deutschland allen anderen 
EU-Mitgliedstaaten offen. Die Bundesregierung ist überzeugt, dass mit diesen Projekten als 
Teil des DARP ein wichtiger Beitrag zu einer grenzüberschreitenden Technologiezusammen-
arbeit in für die Zukunft der EU zentralen Handlungsfeldern geleistet wird. Die IPCEI dienen 
explizit dem Ziel der ARF, die Widerstandsfähigkeit von kritischen Wertschöpfungsketten in 
der EU zu stärken. 


